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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
(Brasilien), Fassung vom 22.02.2024 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Republik Brasilien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
StF: BGBl. Nr. 431/1976 (NR: GP XIV RV 49 AB 110 S. 18. BR: AB 1472 S. 349.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Protokoll wird genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 1. Juli 1976 
ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Artikel 28 Absatz 2 am 1. Juli 1976 in Kraft getreten. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und die Föderative Republik Brasilien, vom Wunsche geleitet, ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen abzuschließen, sind übereingekommen wie folgt: 

Text 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören: 

 a) In Brasilien: 

Die Einkommensteuer, ausgenommen die Steuer auf überhöhte Überweisungen und für 
Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung (im folgenden als „brasilianische Steuer“ 
bezeichnet). 

 b) In Österreich: 

 1. Die Einkommensteuer; 

 2. die Körperschaftsteuer; 

 3. der Beitrag vom Einkommen zur Förderung des Wohnbaues und für Zwecke des 
Familienlastenausgleiches; 

 4. Katastrophenfondsbeitrag vom Einkommen; 

 5. die Sonderabgabe vom Einkommen; 

 6. die Aufsichtsratsabgabe; 

 7. die Vermögensteuer; 
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 8. der Katastrophenfondsbeitrag vom Vermögen; 

 9. die Sonderabgabe vom Vermögen; 

 10. die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind; 

 11. die Gewerbesteuer einschließlich der Lohnsummensteuer; 

 12. die Grundsteuer; 

 13. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 14. die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 15. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken. 

(2) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben den zur 
Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der 
Vertragstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen, insbesondere im 
Hinblick auf Artikel 23 Abs. 7. mit. 

Artikel 3 

Allgemeine Definitionen 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert: 

 a) bedeutet der Ausdruck „Brasilien“ die Föderative Republik Brasilien; 

 b) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich; 

 c) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat“ und „der andere Vertragstaat“, je nach dem 
Zusammenhang, Brasilien oder Österreich; 

 d) umfaßt der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 e) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 f) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragstaates“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragstaates“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 g) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ 

 1. in Brasilien: den Finanzminister, den Sekretär für Bundesfinanzen oder deren bevollmächtigte 
Vertreter; 

 2. in Österreich: den Bundesminister für Finanzen. 

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses 
Staates über die Steuern zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind. 

Artikel 4 

Steuerlicher Wohnsitz 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte 
verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen). 

 b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

 c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der 
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 
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 d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so 
werden die zuständigen Behörden der Vertragstaaten gemäß Artikel 25 vorgehen. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt 
sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

Artikel 5 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfaßt insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte, 

 f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen, 

 g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer sechs Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben 
oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen. 

(4) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 – in 
einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem 
erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im 
Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich 
ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen 
beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

(6) Bei einem Versicherungsunternehmen eines Vertragstaates soll weiters eine Betriebstätte in dem 
anderen Staat angenommen werden, wenn es durch einen Vertreter in diesem anderen Staat entweder 
Prämien in Empfang nimmt oder Risken versichert. 

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder 
dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden 
Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen. 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
dieses Vermögen liegt. 
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(2) a) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ bestimmt sich vorbehaltlich der Unterabsätze b) 
und c) nach dem Recht des Vertragstaates, in dem das Vermögen liegt. 

 b) Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende 
und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die Vorschriften 
des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbeweglichem 
Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder 
das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen. 

 c) Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes 
dient. 

Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die Gewinne des 
Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte 
zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat durch eine 
dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in jedem Vertragstaat dieser Betriebstätte die Gewinne 
zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen 
oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem 
Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen. 

(4) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(5) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auch auf Gewinnanteile des stillen Gesellschafters einer stillen 
Gesellschaft des österreichischen Rechts anzuwenden. 

Artikel 8 

Seeschiffahrt und Luftfahrt 

Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen 
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 
Unternehmens befindet. 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unternehmens des anderen 
Vertragstaates beteiligt sind, 
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und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den 
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen 
Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom 
Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus denen 
die Dividenden gezahlt werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen 
Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, 
die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften 
aus Aktien gleichgestellt sind. 

(5) Besitzt eine in Österreich ansässige Gesellschaft eine Betriebstätte in Brasilien, so darf diese 
Betriebstätte einer gemäß dem brasilianischen Recht erhobenen Abzugssteuer unterworfen werden. Diese 
Steuer darf jedoch 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Gewinne dieser Betriebstätte, der nach Abzug 
der darauf entfallenden Körperschaftsteuer ermittelt wurde, nicht übersteigen. 

(6) Die in den Absätzen 2 und 5 vorgesehenen Beschränkungen des Steuersatzes sind auf 
Dividenden oder Gewinne, die vor dem 1. Jänner 1976 aus Brasilien gezahlt oder überwiesen wurden, 
nicht anzuwenden. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch in dem Vertragstaat aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Zinsen nicht 
übersteigen. 

(3) Ungeachtet der Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dürfen 

 a) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an die Regierung des anderen Vertragstaates, 
eine seiner Gebietskörperschaften oder Einrichtungen (einschließlich eines 
Finanzierungsinstitutes), die dieser Regierung oder Gebietskörperschaft zur Gänze gehören, 
gezahlt werden, im erstgenannten Vertragstaat nicht besteuert werden; 

 b) Zinsen, die aus Anleihen oder Obligationen der Regierung eines Vertragstaates oder einer 
Einrichtung (einschließlich eines Finanzierungsinstitutes), die dieser Regierung gehört, an eine 
im anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen nur in dem erstgenannten Staat 
besteuert werden. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 
Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die 
nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind. 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 6 von 12 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat 
und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem 
Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Die Begrenzungen des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen 
und an eine Betriebstätte eines Unternehmens des anderen Staates gezahlt werden, die in einem dritten 
Staat liegt. 

(7) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, 
eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner 
der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem 
Vertragstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der 
Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem 
Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(8) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der 
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann 
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Die Lizenzgebühren dürfen jedoch in dem Vertragstaat besteuert werden, aus dem sie stammen, 
die Steuer darf aber nicht übersteigen: 

 a) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Lizenzgebühren für die Benutzung oder das Recht auf 
Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, 
ausgenommen kinematographische Filme, Filme oder Bänder für Fernsehen oder Rundfunk; 

 b) 25 vom Hundert des Bruttobetrages der Lizenzgebühren für die Benutzung oder das Recht zur 
Benutzung von Handelsmarken; 

 c) 15 vom Hundert in den übrigen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken (einschließlich kinematographischer Filme, Filme oder 
Bänder für Fernsehen oder Rundfunk), von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen 
Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser 
Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist die Verpflichtung, für die die Lizenzgebühren gezahlt 
werden, für Zwecke dieser Betriebstätte eingegangen und trägt die Betriebstätte diese Lizenzgebühren, so 
gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Betriebstätte hat und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Nutzung, dem zugrundeliegenden Recht oder der zugrundeliegenden Mitteilung, den 
Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 
nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht 
jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens 
besteuert werden. 
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Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 
dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder 
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die 
Ausübung eines freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, 
die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen 
Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem anderen Staat 
besteuert werden. Jedoch dürfen Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen und Luftfahrzeugen im 
internationalen Verkehr sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge 
dient, nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 
des Unternehmens befindet. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten Vermögens dürfen in 
beiden Vertragstaaten besteuert werden. 

Artikel 14 

Selbständige Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, daß die Zahlungen für diese Dienste oder Tätigkeiten durch eine in dem anderen Staat gelegene 
Betriebstätte oder eine in dem anderen Staat ansässige Gesellschaft gezahlt werden. In diesem Fall dürfen 
die Einkünfte in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit 
der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren. 

Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person 
für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten 
Staat besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält, 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in 
dem anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr 
ausgeübt wird, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen 
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates 
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einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist, dürfen in dem anderen Staat 
besteuert werden. 

Artikel 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen Einkünfte, die berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-, 
Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft 
persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese 
Tätigkeit ausüben. 

(2) Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens dürfen Einkünfte, die ein Unternehmen 
eines der Vertragstaaten dafür erhält, daß es Leistungen der im Absatz 1 genannten Personen, gleichgültig 
ob diese in einem Vertragstaat ansässig sind oder nicht, in dem anderen Staat zur Verfügung stellt, in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem diese Tätigkeiten ausgeübt werden. 

Artikel 18 

Ruhegehälter 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 19 dürfen aus einem Vertragstaat stammende 
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die an eine im anderen Vertragstaat ansässige Person für frühere 
unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur im erstgenannten Staat besteuert werden. 

Artikel 19 

Staatliche und andere öffentliche Funktionen 

(1) Vergütungen, einschließlich der Ruhegehälter, die von einem Vertragstaat oder einer seiner 
Gebietskörperschaften unmittelbar oder aus einem von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft 
errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft 
in Ausübung öffentlicher Funktionen erbrachten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

(2) Pensionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung eines Vertragstaates dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

(3) Absatz 1 ist auch auf Vergütungen anzuwenden, die von den Angestellten der Österreichischen 
Handelsdelegation in Brasilien empfangen werden, wenn der Empfänger nicht die brasilianische 
Staatsbürgerschaft besitzt. 

(4) Auf Vergütungen oder Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer 
kaufmännischen oder gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragstaaten oder einer seiner 
Gebietskörperschaften erbracht werden, finden die Artikel 15, 16 und 18 Anwendung. 

Artikel 20 

Studenten 

(1) Zahlungen, die ein Student oder Lehrling, der in einem Vertragstaat ansässig ist oder vorher dort 
ansässig war und der sich in dem anderen Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung 
aufhält, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in dem anderen Staat 
nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb des anderen Staates zufließen. 

(2) Vergütungen, die ein Student oder Lehrling, der in einem Vertragstaat ansässig ist oder vorher 
dort ansässig war, aus einer Beschäftigung erhält, die er in dem anderen Vertragstaat für Zwecke der 
Ausbildung für einen Zeitraum erhält, der insgesamt 183 Tage im betreffenden Jahr nicht übersteigt, sind 
von der Besteuerung in dem anderen Staat ausgenommen. 

Artikel 21 

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte 

Die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in einem 
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. Diese Einkünfte dürfen 
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jedoch in dem anderen Staat besteuert werden, wenn sie von einer in dem anderen Staat ansässigen 
Person oder einer in dem anderen Staat gelegenen Betriebstätte gezahlt werden. 

Artikel 22 

Vermögen 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert 
werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt 
oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, darf in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr sowie bewegliches Vermögen, das dem 
Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

Artikel 23 

Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(1) Bezieht eine in Brasilien ansässige Person Einkünfte, die nicht unter Artikel 11 Abs. 3 lit. b, 
Artikel 18 oder 19 fallen und dürfen diese Einkünfte nach diesem Abkommen in Österreich besteuert 
werden, so rechnet Brasilien auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, 
der der in Österreich gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch 
den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkommen nicht übersteigen, der auf die 
Einkünfte, die in Österreich besteuert werden dürfen, entfällt. 

(2) Dividenden, die eine in Österreich ansässige Gesellschaft an eine in Brasilien ansässige 
Gesellschaft zahlt, die über mindestens 25 vom Hundert des Aktienkapitals der zahlenden Gesellschaft 
verfügt, sind in Brasilien von der Körperschaftsteuer befreit. 

(3) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte und dürfen diese Einkünfte nach diesem 
Abkommen in Brasilien besteuert werden, so nimmt Österreich, vorbehaltlich der Absätze 4 bis 7, diese 
Einkünfte von der Besteuerung aus; Österreich darf aber bei Festsetzung der Steuer für das übrige 
Einkommen dieser Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden 
Einkünfte nicht von der Besteuerung ausgenommen wären. 

(4) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nicht unter Artikel 11 Abs. 3 lit. b 
fallen und dürfen diese nach den Artikeln 10, 11, 12 und 13 Abs. 3 in Brasilien besteuert werden, so 
rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
Brasilien gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkommen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte entfällt, die aus 
Brasilien bezogen werden. 

(5) Für die Anwendung des Absatzes 4 ist die von den aus Brasilien bezogenen Dividenden, Zinsen 
oder Lizenzgebühren erhobene Steuer mit 25 vom Hundert des Bruttobetrages der Einkünfte anzusetzen. 

(6) Dividenden, die eine in Brasilien ansässige Gesellschaft an eine in Österreich ansässige 
Gesellschaft zahlt, die mindestens 25 vom Hundert der Aktien der zahlenden Gesellschaft besitzt, sind in 
Österreich von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer ausgenommen. 

(7) Solange Lizenzgebühren, die von einer in Brasilien ansässigen Gesellschaft an eine in Österreich 
ansässige Gesellschaft, die mehr als 50 vom Hundert des stimmberechtigten Kapitals der zahlenden 
Gesellschaft besitzt, gezahlt werden, in Brasilien steuerlich nicht abzugsfähig sind, sind diese 
Lizenzgebühren von der Besteuerung in Österreich ausgenommen. 

(8) Besitzt eine in Österreich ansässige Person Vermögen, das nach den Bestimmungen dieses 
Abkommens in Brasilien besteuert werden darf, so nimmt Österreich dieses Vermögen von seiner 
Besteuerung aus. 

(9) Besitzt eine in Österreich ansässige Gesellschaft mindestens 25 vom Hundert der Anteile einer in 
Brasilien ansässigen Gesellschaft, so ist diese Beteiligung in Österreich von den Steuern vom Vermögen 
ausgenommen. 
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Artikel 24 

Gleichbehandlung 

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer 
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

(2) Der Ausdruck „Staatsangehörige“ bedeutet: 

 a) alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; 

 b) alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die nach 
dem in einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet worden sind. 

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen 
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem anderen 
Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des 
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen Personen 
gewährt. 

(4) Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder 
mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Besteuerung noch 
einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche 
Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck „Besteuerung“ Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines 
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen werden, 
die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie, unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser 
Staaten vorgesehenen Rechtsmittel, ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragstaates unterbreiten, in 
dem sie ansässig ist. 

(2) Hält diese zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall nach Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen, die in dem Abkommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne 
der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein mündlicher 
Meinungsaustausch für die Herbeiführung der Einigung zweckmäßig, so kann ein solcher 
Meinungsaustausch in einer Kommission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen 
Behörden der Vertragstaaten besteht. 

Artikel 26 

Austausch von Informationen 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden die Informationen austauschen, die 
erforderlich sind zur Durchführung dieses Abkommens und des innerstaatlichen Rechts der 
Vertragstaaten betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung mit dem Abkommen in Einklang steht. Alle so ausgetauschten Informationen 
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sind geheimzuhalten und dürfen nur solchen Personen oder Behörden zugänglich gemacht werden, die 
mit der Veranlagung oder Einhebung der unter das Abkommen fallenden Steuern befaßt sind. 

(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so auszulegen, als verpflichte er einen der Vertragstaaten: 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragstaates abweichen; 

 b) Angaben zu übermitteln, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragstaates nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

Artikel 27 

Diplomatische und konsularische Beamte 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den diplomatischen und 
konsularischen Beamten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer 
Vereinbarungen zustehen. 

Artikel 28 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Brasilia ausgetauscht 
werden. 

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und seine 
Bestimmungen finden erstmals Anwendung: 

 a) In Brasilien: 

 I. Hinsichtlich der im Abzugsweg eingehobenen Steuern auf alle Beträge, die am oder nach dem 
1. Jänner des Jahres gezahlt oder überwiesen werden, das dem Jahr unmittelbar folgt, in dem 
das Abkommen in Kraft getreten ist. 

 II. Hinsichtlich anderer in den Anwendungsbereich dieses Abkommens fallender Steuern in dem 
Steuerjahr, das am oder nach dem 1. Jänner des Jahres beginnt, das dem Jahr unmittelbar folgt, 
in dem das Abkommen in Kraft getreten ist. 

 b) In Österreich: 

Für alle Steuern, die für das Kalenderjahr erhoben werden, das dem Jahr unmittelbar folgt, in 
dem das Abkommen in Kraft getreten ist. 

(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 2 ist Artikel 8 dieses Abkommens auf alle Steuern, 
ausgenommen die österreichische Lohnsummensteuer, anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 1968 
erhoben werden. 

Artikel 29 

Außerkrafttreten 

Jeder Vertragstaat kann das Abkommen nach Ablauf von 3 Jahren nach seinem Inkrafttreten auf 
diplomatischem Wege am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres schriftlich kündigen. In 
diesem Fall findet das Abkommen letztmals Anwendung: 

 a) In Brasilien: 

 I. Hinsichtlich der im Abzugsweg erhobenen Steuern, auf Beträge, die vor dem Ende des 
Kalenderjahres gezahlt oder überwiesen werden, in dem die Kündigung erfolgt ist. 

 II. Hinsichtlich anderer in den Anwendungsbereich dieses Abkommens fallender Steuern in dem 
Steuerjahr, das in dem Kalenderjahr beginnt, in dem die Kündigung erfolgt ist. 

 b) In Österreich: 

Für alle Steuern, die für das Kalenderjahr erhoben werden, in dem die Kündigung erfolgt ist. 
 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der beiden Vertragstaaten das Abkommen 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 
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Geschehen, zu Wien, am 24. Mai 1975 in zwei Ausfertigungen in deutscher und portugiesischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind. 

PROTOKOLL 

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zwischen der Republik Österreich und der 
Föderativen Republik Brasilien haben die hierzu gehörig Bevollmächtigten Übereinstimmung über die 
folgenden Bestimmungen erzielt, die einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bilden: 

(1) Es besteht Übereinstimmung, daß Artikel 10 Abs. 5 nicht in Widerspruch zu Artikel 24 Abs. 3 
steht. 

(2) Von der Österreichischen Kontrollbank-Aktiengesellschaft und der Bank von Brasilien in ihrer 
Eigenschaft als öffentliches Finanzierungsinstitut gewährte Anleihen und Kredite sind wie von der 
Österreichischen oder der Brasilianischen Regierung gewährte Anleihen oder Kredite zu behandeln. Die 
von diesen Anleihen oder Krediten anfallenden Zinsen sind gemäß Artikel 11 Abs. 3 lit. a zu besteuern. 
Österreich wird zwecks Entlastung von der Doppelbesteuerung Artikel 23 Absatz 4 und 5 anwenden. 

(3) Falls Brasilien nach der Unterzeichnung dieses Abkommens bei der Gewinnermittlung einer in 
Brasilien ansässigen Gesellschaft den Abzug von Lizenzgebühren im Sinne des Artikels 12 Absatz 3 
zuläßt, die von dieser Gesellschaft an eine Person gezahlt werden, die in einem dritten, nicht in 
Lateinamerika gelegenen Staat ansässig ist und die mindestens 50 Prozent des stimmberechtigten Kapitals 
der in Brasilien ansässigen Gesellschaft besitzt, so kommt ein gleicher Abzug unter gleichen 
Bedingungen auch einer in Brasilien ansässigen Gesellschaft zu, die Lizenzgebühren an eine in Österreich 
ansässige Person zahlt. Es besteht Übereinstimmung, daß die gegenwärtige Rechtslage in Brasilien 
bezüglich der Nichtabzugsfähigkeit der vorstehend angeführten Lizenzgebühren nicht im Widerspruch 
mit Artikel 24 Abs. 4 des Abkommens steht. 

(4) Bezüglich des Artikels 13 Abs. 3 besteht Übereinstimmung, daß ein Vertragstaat kein Recht zur 
Besteuerung von Gewinnen hat, die von einer im anderen Vertragstaat ansässigen Person bezogen 
werden, sofern solche Gewinne aus der Veräußerung von Aktien oder Anteilen einer im erstgenannten 
Staat nicht ansässigen Gesellschaft stammen. 

(5) Die brasilianische Steuer auf überhöhte Überweisungen findet keine Anwendung auf 
überwiesene Einkünfte, die 12 vom Hundert des in der Zentralbank von Brasilien eingetragenen Kapitals 
nicht übersteigen. 

Für Zwecke der Ermittlung des der brasilianischen Steuer für überhöhte Überweisungen 
unterliegenden Betrages, ist die brasilianische Steuer auf Dividenden und Lizenzgebühren ab Beginn des 
fünften nach dem Inkrafttreten des Abkommens folgenden Jahres mit 25 vom Hundert anzusetzen. 

(6) Falls Brasilien eine Vermögensteuer einführt, werden die beiden Vertragstaaten Verhandlungen 
über alle Bestimmungen betreffend die Vermögensbesteuerung aufnehmen. 
 

Geschehen zu Wien, am 24. Mai 1975 in zwei Ausfertigungen in deutscher und portugiesischer 
Sprache, wobei beide Texte gleicherweise authentisch sind. 
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1976 Ausgegeben am 18. August 1976 127. Stück

4 3 1 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Republik Brasilien zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der • Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen samt Protokoll
(NR: GP XIV RV 49 AB 110 S. 18. BR: AB 1472 S. 349.)

431.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Protokoll wird genehmigt.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Föderativen Republik Brasilien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen
Die Republik Österreich und die Föderative

Republik Brasilien, vom Wunsche geleitet, ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen abzuschließen, sind
übereingekommen wie folgt:

Artikel 1
Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in
einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten
ansässig sind.

Artikel 2
Unter das Abkommen fallende Steuern

(1) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für
die das Abkommen gilt, gehören:

a) In Brasilien:
Die Einkommensteuer, ausgenommen
die Steuer auf überhöhte Überweisungen
und für Tätigkeiten von untergeord-
neter Bedeutung (im folgenden als „bra-
silianische Steuer" bezeichnet).

b) In Österreich:
1. Die Einkommensteuer;
2. die Körperschaftsteuer;
3. der Beitrag vom Einkommen zur För-

derung des Wohnbaues und für
Zwecke des Familienlastenausgleiches;

4. Katastrophenfondsbeitrag vom Ein-
kommen;
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5. die Sonderabgabe vom Einkommen;
6. die Aufsichtsratsabgabe;
7. die Vermögensteuer;
8. der Katastrophenfondsbeitrag vom

Vermögen;
9. die Sonderabgabe vom Vermögen;

10. die Abgabe von Vermögen, die der
Erbschaftssteuer entzogen sind;

11. die Gewerbesteuer einschließlich der
Lohnsummensteuer ;

12. die Grundsteuer;
13. die Abgabe von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben;
14. die Beiträge von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen;

15. die Abgabe vom Bodenwert bei un-
bebauten Grundstücken.

(2) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern
gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben
den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren
Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten teilen einander die in ihren
Steuergesetzen eingetretenen Änderungen, insbe-
sondere im Hinblick auf Artikel 23 Abs. 7, mit.

Artikel 3

Allgemeine Definitionen

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zu-
sammenhang nichts anderes erfordert:

a) bedeutet der Ausdruck „Brasilien" die Föde-
rative Republik Brasilien;

b) bedeutet der Ausdruck „Österreich" die
Republik Österreich;

c) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat"
und „der andere Vertragstaat", je nach dem
Zusammenhang, Brasilien oder Österreich;

d) umfaßt der Ausdruck „Person" natürliche
Personen, Gesellschaften und alle anderen
Personenvereinigungen ;

e) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft" juri-
stische Personen oder Rechtsträger, die für
die Besteuerung wie juristische Personen be-
handelt werden;

f) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen
eines Vertragstaates" und „Unternehmen
des anderen Vertragstaates", je nachdem,
ein Unternehmen, das von einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person betrieben
wird, oder ein Unternehmen, das von einer
in dem anderen Vertragstaat ansässigen Per-
son betrieben wird;
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g) bedeutet der Ausdruck „zuständige Be-
hörde"
1. in Brasilien: den Finanzminister, den

Sekretär für Bundesfinanzen oder deren
bevollmächtigte Vertreter;

2. in Österreich: den Bundesminister für
Finanzen.

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch
einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert, jeder nicht anders defi-
nierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach
dem Recht dieses Staates über die Steuern zu-
kommt, welche Gegenstand des Abkommens sind.

Artikel 4

Steuerlicher Wohnsitz

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses
Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres
ständigen Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäfts-
leitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals
steuerpflichtig ist.
(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in
beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat an-
sässig, in dem sie über eine ständige Wohn-
stätte verfügt. Verfügt sie in beiden Ver-
tragstaaten über eine ständige Wohnstätte,
so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig,
zu dem sie die engeren persönlichen und
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteressen).

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem
Vertragstaat die Person den Mittelpunkt
der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie
in keinem der Vertragstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem
Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in beiden Vertragstaaten oder in
keinem der Vertragstaaten, so gilt sie als in
dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzt.

d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit
beider Vertragstaaten oder keines Vertrag-
staates, so werden die zuständigen Behör-
den der Vertragstaaten gemäß Artikel 25
vorgehen.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natür-
liche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so
gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem
sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung
befindet.
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Artikel 5

Betriebstätte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „Betriebstätte" eine feste Geschäfts-
einrichtung, in der die Tätigkeit des Unterneh-
mens ganz oder teilweise ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte" umfaßt insbe-
sondere :

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine

andere Stätte der Ausbeutung von Boden-
schätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage, deren
Dauer sechs Monate überschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Auslieferung von
Gütern oder Waren des Unternehmens be-
nutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des Un-
ternehmens, die ausschließlich zur Lagerung,
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten
werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Un-
ternehmens, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein an-
deres Unternehmen bearbeitet oder ver-
arbeitet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen Güter oder Waren
einzukaufen oder Informationen zu be-
schaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen zu werben, Infor-
mationen zu erteilen, wissenschaftliche For-
schung zu betreiben oder ähnliche Tätig-
keiten auszuüben, die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.

(4) Ist eine Person — mit Ausnahme eines un-
abhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 —
in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des
anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem
erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte als ge-
geben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt,
im Namen des Unternehmens Verträge abzu-
schließen, und die Vollmacht in diesem Staat ge-
wöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätig-
keit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für
das Unternehmen beschränkt.
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(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird
nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil
es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kom-
missionär oder einen anderen unabhängigen Ver-
treter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen
ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.

(6) Bei einem Versicherungsunternehmen eines
Vertragstaates soll weiters eine Betriebstätte in
dem anderen Staat angenommen werden, wenn
es durch einen Vertreter in diesem anderen Staat
entweder Prämien in Empfang nimmt oder
Risken versichert.

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertrag-
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft be-
herrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht
wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig
ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte
oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt,
wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Be-
triebstätte der anderen.

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in
dem dieses Vermögen liegt.

(2) a) Der Ausdruck „unbewegliches Vermö-
gen" bestimmt sich vorbehaltlich der Un-
terabsätze b) und c) nach dem Recht des
Vertragstaates, in dem das Vermögen
liegt.

b) Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das
Zubehör zum unbeweglichen Vermögen,
das lebende und tote Inventar land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte,
auf die die Vorschriften des Privatrechts
über Grundstücke Anwendung finden, die
Nutzungsrechte an unbeweglichem Ver-
mögen sowie die Rechte auf veränderliche
oder feste Vergütungen für die Ausbeu-
tung oder das Recht auf Ausbeutung von
Mineralvorkommen, Quellen und ande-
ren Bodenschätzen.

c) Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als
unbewegliches Vermögen.

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittel-
baren Nutzung, der Vermietung oder Verpach-
tung sowie jeder anderen Art der Nutzung un-
beweglichen Vermögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein-
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unter-
nehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes
dient.



1794 127. Stück — Ausgegeben am 18. August 1976 — Nr. 431

Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrag-
staates dürfen nur in diesem Staat besteuert wer-
den, es sei denn, daß das Unternehmen seine
Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort
gelegene Betriebstätte ausübt. Übt das Unter-
nehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so
dürfen die Gewinne des Unternehmens in dem
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur in-
soweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet
werden können.
(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates
seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat durch
eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in
jedem Vertragstaat dieser Betriebstätte die Ge-
winne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können,
wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter
gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selb-
ständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im
Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betrieb-
stätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Be-
triebstätte werden die für diese Betriebstätte ent-
standenen Aufwendungen, einschließlich der Ge-
schäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs-
kosten, zum Abzug zugelassen.

(4) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern
oder Waren für das Unternehmen wird einer
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.
(5) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die
in anderen Artikeln dieses Abkommens behan-
delt werden, so werden die Bestimmungen jener
Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels
nicht berührt.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auch auf Gewinnan-
teile des stillen Gesellschafters einer stillen Gesell-
schaft des österreichischen Rechts anzuwenden.

Artikel 8

Seeschiffahrt und Luftfahrt

Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen
oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung des Unternehmens befindet.

Artikel 9

Verbundene Unternehmen
Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates un-

mittelbar oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder am Kapital eines
Unternehmens des anderen Vertragstaates
beteiligt ist, oder
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b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle
oder am Kapital eines Unternehmens eines
Vertragstaates und eines Unternehmens des
anderen Vertragstaates beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unter-
nehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder
finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart
oder auferlegt werden, die von denen abweichen,
die unabhängige Unternehmen miteinander ver-
einbaren würden, so dürfen die Gewinne, die
eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen
erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht
erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens
zugerechnet und entsprechend besteuert werden.

Artikel 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat
ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem
anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem Ver-
tragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Ge-
sellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber
15 vom Hundert des Bruttobetrages der Divi-
denden nicht übersteigen.

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung
der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus
denen die Dividenden gezahlt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfän-
ger der Dividenden in dem anderen Vertragstaat,
in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft
ansässig ist, eine Betriebstätte hat und die Be-
teiligung, für die die Dividenden gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung so-
wie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig
ist, den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind.

(5) Besitzt eine in Österreich ansässige Gesell-
schaft eine Betriebstätte in Brasilien, so darf diese
Betriebstätte einer gemäß dem brasilianischen
Recht erhobenen Abzugssteuer unterworfen wer-
den. Diese Steuer darf jedoch 15 vom Hundert
des Bruttobetrages der Gewinne dieser Betrieb-
stätte, der nach Abzug der darauf entfallenden
Körperschaftsteuer ermittelt wurde, nicht über-
steigen.
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(6) Die in den Absätzen 2 und 5 vorgesehenen
Beschränkungen des Steuersatzes sind auf Divi-
denden oder Gewinne, die vor dem 1. Jänner
1976 aus Brasilien gezahlt oder überwiesen wur-
den, nicht anzuwenden.

Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen
und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige
Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch in dem Vertrag-
staat aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber
15 vom Hundert des Bruttobetrages der Zinsen
nicht übersteigen.

(3) Ungeachtet der Bestimmungen der Absätze 1
und 2 dürfen

a) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen
und an die Regierung des anderen Ver-
tragstaates, eine seiner Gebietskörper-
schaften oder Einrichtungen (einschließlich
eines Finanzierungsinstitutes), die dieser
Regierung oder Gebietskörperschaft zur
Gänze gehören, gezahlt werden, im erst-
genannten Vertragstaat nicht besteuert
werden;

b) Zinsen, die aus Anleihen oder Obligationen
der Regierung eines Vertragstaates oder
einer Einrichtung (einschließlich eines Finan-
zierungsinstitutes), die dieser Regierung ge-
hört, an eine im anderen Vertragstaat an-
sässige Person gezahlt werden, dürfen nur
in dem erstgenannten Staat besteuert
werden.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen An-
leihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und
aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
aus dem sie stammen, den Einkünften aus Dar-
lehen gleichgestellt sind.

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfän-
ger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus
dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat
und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört.
In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(6) Die Begrenzungen des Absatzes 2 gelten
nicht für Zinsen, die aus einem Vertragstaat stam-
men und an eine Betriebstätte eines Unterneh-
mens des anderen Staates gezahlt werden, die in
einem dritten Staat liegt.
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(7) Zinsen gelten dann als aus einem Vertrag-
staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine
in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob
er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht,
in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist
die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für
Zwecke der Betriebstätte eingegangen worden und
trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die
Zinsen als aus dem Vertragstaat stammend, in
dem die Betriebstätte liegt.

(8) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-
halb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zu-
grundeliegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung
der anderen Bestimmungen dieses Abkommens
besteuert werden.

Artikel 12

Lizenzgebühren

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat
stammen und an eine in dem anderen Vertrag-
staat ansässige Person gezahlt werden, dürfen in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Die Lizenzgebühren dürfen jedoch in dem
Vertragstaat besteuert werden, aus dem sie stam-
men, die Steuer darf aber nicht übersteigen:

a) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der
Lizenzgebühren für die Benutzung oder das
Recht auf Benutzung von Urheberrechten
an literarischen, künstlerischen oder wissen-
schaftlichen Werken, ausgenommen kine-
matographische Filme, Filme oder Bänder
für Fernsehen oder Rundfunk;

b) 25 vom Hundert des Bruttobetrages der
Lizenzgebühren für die Benutzung oder
das Recht zur Benutzung von Handels-
marken;

c) 15 vom Hundert in den übrigen Fällen.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder
Art, die für die Benutzung oder für das Recht
auf Benutzung von Urheberrechten an literari-
schen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Wer-
ken (einschließlich kinematographischer Filme,
Filme oder Bänder für Fernsehen oder Rund-
funk), von Patenten, Marken, Mustern oder Mo-
dellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren
oder für die Benutzung oder das Recht auf Be-
nutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wis-
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senschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mit-
teilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.

(4) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem
Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner
dieser Staat selbst, eine seiner Gebietskörper-
schaften oder eine in diesem Staat ansässige Person
ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren,
ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertrag-
staat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat
eine Betriebstätte und ist die Verpflichtung, für
die die Lizenzgebühren gezahlt werden, für
Zwecke dieser Betriebstätte eingegangen und trägt
die Betriebstätte diese Lizenzgebühren, so gelten
die Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat
stammend, in dem die Betriebstätte liegt.
(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfän-
ger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertrag-
staat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine
Betriebstätte hat und die Rechte oder Vermögens-
werte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen und überstei-
gen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, ge-
messen an der zugrundeliegenden Nutzung, dem
zugrundeliegenden Recht oder der zugrundelie-
genden Mitteilung, den Betrag, den Schuldner
und Gläubiger ohne diese Beziehungen verein-
bart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen
letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes
Vertragstaates und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses Abkommens be-
steuert werden.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweg-
lichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Ab-
satz 2 dürfen in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betrieb-
stätte darstellt, die ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die
eine in einem Vertragstaat ansässige Person für
die Ausübung eines freien Berufes in dem ande-
ren Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger
Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen
Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem
übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen
Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem an-
deren Staat besteuert werden. Jedoch dürfen Ge-
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winne aus der Veräußerung von Seeschiffen und
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr sowie
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser
Schiffe und Luftfahrzeuge dient, nur in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort
der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unterneh-
mens befindet.
(3) Gewinne aus der Veräußerung des in den
Absätzen 1 und 2 nicht genannten Vermögens
dürfen in beiden Vertragstaaten besteuert werden.

Artikel 14

Selbständige Arbeit

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person aus einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art be-
zieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert wer-
den, es sei denn, daß die Zahlungen für diese
Dienste oder Tätigkeiten durch eine in dem an-
deren Staat gelegene Betriebstätte oder eine in
dem anderen Staat ansässige Gesellschaft gezahlt
werden. In diesem Fall dürfen die Einkünfte in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Der Ausdruck „freier Beruf" umfaßt insbe-
sondere die selbständig ausgeübte wissenschaft-
liche, literarische, künstlerische, erzieherische oder
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige
Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren.

Artikel 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19, dür-
fen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen,
die eine in einem Vertragstaat ansässige Person
aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem
Staat besteuert werden, es sei denn, daß die Ar-
beit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird.
Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die da-
für bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat
besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütun-
gen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Per-
son für eine in dem anderen Vertragstaat ausge-
übte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem
erstgenannten Staat besteuert werden, wenn

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat
insgesamt nicht länger als 183 Tage während
des betreffenden Steuerjahres aufhält,

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber
oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht in dem anderen Staat ansässig ist,
und

c) die Vergütungen nicht von einer Betrieb-
stätte oder einer festen Einrichtung getra-
gen werden, die der Arbeitgeber in dem
anderen Staat hat.
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(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen
dieses Artikels dürfen Vergütungen für unselb-
ständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder
Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr ausge-
übt wird, in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftslei-
tung des Unternehmens befindet.

Artikel 16

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen
und ähnliche Zahlungen, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als
Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates
einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen
Vertragstaat ansässig ist, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

Artikel 17

Künstler und Sportler

(1) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen
Einkünfte, die berufsmäßige Künstler, wie Büh-
nen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler
und Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser
Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit be-
ziehen, in dem Vertragstaat besteuert werden, in
dem sie diese Tätigkeit ausüben.

(2) Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses
Abkommens dürfen Einkünfte, die ein Unter-
nehmen eines der Vertragstaaten dafür erhält,
daß es Leistungen der im Absatz 1 genannten
Personen, gleichgültig ob diese in einem Vertrag-
staat ansässig sind oder nicht, in dem anderen
Staat zur Verfügung stellt, in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem diese Tätigkeiten ausge-
übt werden.

Artikel 18

Ruhegehälter

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Arti-
kels 19 dürfen aus einem Vertragstaat stammende
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die an
eine im anderen Vertragstaat ansässige Person für
frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden,
nur im erstgenannten Staat besteuert werden.

Artikel 19

Staatliche und andere öffentliche Funktionen

(1) Vergütungen, einschließlich der Ruhege-
hälter, die von einem Vertragstaat oder einer
seiner Gebietskörperschaften unmittelbar oder aus
einem von diesem Staat oder der Gebietskörper-
schaft errichteten Sondervermögen an eine natür-
liche Person für die diesem Staat oder der Gebiets-
körperschaft in Ausübung öffentlicher Funk-
tionen erbrachten Dienste gezahlt werden, dürfen
nur in diesem Staat besteuert werden.



127. Stück — Ausgegeben am 18. August 1976 — Nr. 431 1801

(2) Pensionen aus der gesetzlichen Sozialver-
sicherung eines Vertragstaates dürfen nur in die-
sem Staat besteuert werden.

(3) Absatz 1 ist auch auf Vergütungen anzuwen-
den, die von den Angestellten der Österreichischen
Handelsdelegation in Brasilien empfangen wer-
den, wenn der Empfänger nicht die brasilianische
Staatsbürgerschaft besitzt.

(4) Auf Vergütungen oder Ruhegehälter für
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer
kaufmännischen oder gewerblichen Tätigkeit eines
der Vertragstaaten oder einer seiner Gebietskör-
perschaften erbracht werden, finden die Arti-
kel 15, 16 und 18 Anwendung.

Artikel 20

Studenten

(1) Zahlungen, die ein Student oder Lehrling,
der in einem Vertragstaat ansässig ist oder vor-
her dort ansässig war und der sich in dem anderen
Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder zur
Ausbildung aufhält, für seinen Unterhalt, sein
Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in
dem anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm
diese Zahlungen aus Quellen außerhalb des an-
deren Staates zufließen.

(2) Vergütungen, die ein Student oder Lehrling,
der in einem Vertragstaat ansässig ist oder vorher
dort ansässig war, aus einer Beschäftigung erhält,
die er in dem anderen Vertragstaat für Zwecke
der Ausbildung für einen Zeitraum erhält, der
insgesamt 183 Tage im betreffenden Jahr nicht
übersteigt, sind von der Besteuerung in dem an-
deren Staat ausgenommen.

Artikel 21

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte

Die in den vorstehenden Artikeln nicht aus-
drücklich erwähnten Einkünfte einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in die-
sem Staat besteuert werden. Diese Einkünfte dür-
fen jedoch in dem anderen Staat besteuert werden,
wenn sie von einer in dem anderen Staat ansässi-
gen Person oder einer in dem anderen Staat ge-
legenen Betriebstätte gezahlt werden.

Artikel 22

Vermögen

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Arti-
kels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen liegt..

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsver-
mögen einer Betriebstätte eines Unternehmens
darstellt oder das zu einer der Ausübung eines
freien Berufes dienenden festen Einrichtung ge-
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hört, darf in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich die Betriebstätte oder die feste Ein-
richtung befindet.

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internatio-
nalen Verkehr sowie bewegliches Vermögen, das
dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge
dient, dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in die-
sem Staat besteuert werden.

Artikel 23

Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

(1) Bezieht eine in Brasilien ansässige Person
Einkünfte, die nicht unter Artikel 11 Abs. 3 lit. b,
Artikel 18 oder 19 fallen und dürfen diese Ein-
künfte nach diesem Abkommen in Österreich be-
steuert werden, so rechnet Brasilien auf die vom
Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer
den Betrag an, der der in Österreich gezahlten
Steuer vom Einkommen entspricht. Der anzurech-
nende Betrag darf jedoch den Teil der vor der
Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkommen
nicht übersteigen, der auf die Einkünfte, die in
Österreich besteuert werden dürfen, entfällt.

(2) Dividenden, die eine in Österreich ansässige
Gesellschaft an eine in Brasilien ansässige Gesell-
schaft zahlt, die über mindestens 25 vom Hundert
des Aktienkapitals der zahlenden Gesellschaft ver-
fügt, sind in Brasilien von der Körperschaft-
steuer befreit.

(3) Bezieht eine in Österreich ansässige Person
Einkünfte und dürfen diese Einkünfte nach die-
sem Abkommen in Brasilien besteuert werden, so
nimmt Österreich, vorbehaltlich der Absätze 4 bis
7, diese Einkünfte von der Besteuerung aus;
Österreich darf aber bei Festsetzung der Steuer
für das übrige Einkommen dieser Person den
Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre,
wenn die betreffenden Einkünfte nicht von der
Besteuerung ausgenommen wären.

(4) Bezieht eine in Österreich ansässige Person
Einkünfte, die nicht unter Artikel 11 Abs. 3 lit. b
fallen und dürfen diese nach den Artikeln 10, 11,
12 und 13 Abs. 3 in Brasilien besteuert werden, so
rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der
der in Brasilien gezahlten Steuer entspricht. Der
anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der
vor der Anrechnung ermittelten Steuer vom Ein-
kommen nicht übersteigen, der auf die Ein-
künfte entfällt, die aus Brasilien bezogen werden.
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(5) Für die Anwendung des Absatzes 4 ist die
von den aus Brasilien bezogenen Dividenden, Zin-
sen oder Lizenzgebühren erhobene Steuer mit
25 vom Hundert des Bruttobetrages der Ein-
künfte anzusetzen.

(6) Dividenden, die eine in Brasilien ansässige
Gesellschaft an eine in Österreich ansässige Gesell-
schaft zahlt, die mindestens 25 vom Hundert der
Aktien der zahlenden Gesellschaft besitzt, sind in
Österreich von der Körperschaftsteuer und der
Gewerbesteuer ausgenommen.

(7) Solange Lizenzgebühren, die von einer in
Brasilien ansässigen Gesellschaft an eine in Öster-
reich ansässige Gesellschaft, die mehr als 50 vom
Hundert des stimmberechtigten Kapitals der zah-
lenden Gesellschaft besitzt, gezahlt werden, in
Brasilien steuerlich nicht abzugsfähig sind, sind
diese Lizengebühren von der Besteuerung in
Österreich ausgenommen.

(8) Besitzt eine in Österreich ansässige Person
Vermögen, das nach den Bestimmungen dieses
Abkommens in Brasilien besteuert werden darf,
so nimmt Österreich dieses Vermögen von seiner
Besteuerung aus.

(9) Besitzt eine in Österreich ansässige Gesell-
schaft mindestens 25 vom Hundert der Anteile
einer in Brasilien ansässigen Gesellschaft, so ist
diese Beteiligung in Österreich von den Steuern
vom Vermögen ausgenommen.

Artikel 24

Gleichbehandlung

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates
dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer
Besteuerung noch einer damit zusammenhängen-
den Verpflichtung unterworfen werden, die an-
ders oder belastender sind als die Besteuerung und
die damit zusammenhängenden Verpflichtungen,
denen die Staatsangehörigen des anderen Staates
unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind
oder unterworfen werden können.

(2) Der Ausdruck „Staatsangehörige" bedeutet:

a) alle natürlichen Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines Vertragstaates besitzen;

b) alle juristischen Personen, Personengesell-
schaften und anderen Personenvereinigun-
gen, die nach dem in einem Vertragstaat gel-
tenden Recht errichtet worden sind.

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein
Unternehmen eines Vertragstaates in dem an-
deren Vertragstaat hat, darf in dem anderen
Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung
von Unternehmen des anderen Staates, die die
gleiche Tätigkeit ausüben.
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Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als
verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem
anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuer-
freibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen
auf Grund des Personenstandes oder der Familien-
lasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet
ansässigen Personen gewährt.

(4) Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren
Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder
mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat
ansässigen Person oder mehreren solchen Personen
gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in
dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Be-
steuerung noch einer damit zusammenhängenden
Verpflichtung unterworfen werden, die anders
oder belastender sind als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Verpflichtungen,
denen andere ähnliche Unternehmen des erstge-
nannten Staates unterworfen sind oder unter-
worfen werden können.

(5) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck
„Besteuerung" Steuern jeder Art und Bezeich-
nung.

Artikel 25

Verständigungsverfahren

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Per-
son der Auffassung, daß die Maßnahmen eines
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie
zu einer Besteuerung geführt haben oder führen
Werden, die diesem Abkommen nicht entspricht,
so kann sie, unbeschadet der nach innerstaatlichem
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmit-
tel, ihren Fall der zuständigen Behörde des Ver-
tragstaates unterbreiten, in dem sie ansässig ist.

(2) Hält diese zuständige Behörde die Einwen-
dung für begründet und ist sie selbst nicht in der
Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen,
so wird sie sich bemühen, den Fall nach Verstän-
digung mit der zuständigen Behörde des anderen
Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem Abkom-
men nicht entsprechende Besteuerung vermieden
wird.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwen-
dung des Abkommens entstehen, in gegen-
seitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können
auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Dop-
pelbesteuerung in Fällen, die in dem Abkommen
nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten
können zur Herbeiführung einer Einigung im
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar mit-
einander verkehren. Erscheint ein mündlicher
Meinungsaustausch für die Herbeiführung der
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Einigung zweckmäßig, so kann ein solcher Mei-
nungsaustausch in einer Kommission durchgeführt
werden, die aus Vertretern der zuständigen Be-
hörden der Vertragstaaten besteht.

Artikel 26
Austausch von Informationen

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten
werden die Informationen austauschen, die erfor-
derlich sind zur Durchführung dieses Abkom-
mens und des innerstaatlichen Rechts der Vertrag-
staaten betreffend die unter das Abkommen fal-
lenden Steuern, soweit die diesem Recht entspre-
chende Besteuerung mit dem Abkommen in Ein-
klang steht. Alle so ausgetauschten Informa-
tionen sind geheimzuhalten und dürfen nur sol-
chen Personen oder Behörden zugänglich gemacht
werden, die mit der Veranlagung oder Einhebung
der unter das Abkommen fallenden Steuern be-
faßt sind.
(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so auszulegen,
als verpflichte er einen der Vertragstaaten:

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen,
die von den Gesetzen oder der Verwal-
tungspraxis dieses oder des anderen Vertrag-
staates abweichen;

b) Angaben zu übermitteln, die nach den Ge-
setzen oder im üblichen Verwaltungsverfah-
ren dieses oder des anderen Vertragstaates
nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-,
Geschäfts-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben wür-
den oder deren Erteilung dem Ordre public
widerspräche.

Artikel 27
Diplomatische und konsularische Beamte

Dieses Abkommen berührt nicht die steuer-
lichen Vorrechte, die den diplomatischen und
konsularischen Beamten nach den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts oder auf Grund beson-
derer Vereinbarungen zustehen.

Artikel 28
Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die
Ratifikationsurkunden sollen in Brasilia ausge-
tauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft, und seine Be-
stimmungen finden erstmals Anwendung:

a) In Brasilien:
I. Hinsichtlich der im Abzugsweg einge-

hobenen Steuern auf alle Beträge, die
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am oder nach dem 1. Jänner des Jahres
gezahlt oder überwiesen werden, das
dem Jahr unmittelbar folgt, in dem das
Abkommen in Kraft getreten ist.

II. Hinsichtlich anderer in den Anwen-
dungsbereich dieses Abkommens fallen-
der Steuern in dem Steuerjahr, das am
oder nach dem 1. Jänner des Jahres be-
ginnt, das dem Jahr unmittelbar folgt,
in dem das Abkommen in Kraft getreten
ist.

b) In Österreich:

Für alle Steuern, die für das Kalenderjahr
erhoben werden, das dem Jahr unmittelbar
folgt, in dem das Abkommen in Kraft ge-
treten ist.

(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 2
ist Artikel 8 dieses Abkommens auf alle
Steuern, ausgenommen die österreichische Lohn-
summensteuer, anzuwenden, die nach dem 1. Jän-
ner 1968 erhoben werden.

Artikel 29

Außerkrafttreten

Jeder Vertragstaat kann das Abkommen nach
Ablauf von 3 Jahren nach seinem Inkrafttreten
auf diplomatischem Wege am oder vor dem
30. Juni eines jeden Kalenderjahres schriftlich
kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen
letztmals Anwendung:

a) In Brasilien:

I. Hinsichtlich der im Abzugsweg erhobenen
Steuern, auf Beträge, die vor dem Ende
des Kalenderjahres gezahlt oder über-
wiesen werden, in dem die Kündigung
erfolgt ist.

II. Hinsichtlich anderer in den Anwen-
dungsbereich dieses Abkommens fallen-
der Steuern in dem Steuerjahr, das in
dem Kalenderjahr beginnt, in dem die
Kündigung erfolgt ist.

b) In Österreich:

Für alle Steuern, die für das Kalenderjahr
erhoben werden, in dem die Kündigung er-
folgt ist.
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Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
der beiden Vertragstaaten das Abkommen unter-
zeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen, zu Wien, am 24. Mai 1975
in zwei Ausfertigungen in deutscher und portu-
giesischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

gez. Androsch e. h.

Für die Föderative Republik Brasilien:

gez. Simonsen e. h.

P R O T O K O L L

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen zwischen der Republik Österreich und
der Föderativen Republik Brasilien haben die
hierzu gehörig Bevollmächtigten Übereinstim-
mung über die folgenden Bestimmungen erzielt,
die einen integrierenden Bestandteil dieses Ab-
kommens bilden:

(1) Es besteht Übereinstimmung, daß Artikel 10
Abs. 5 nicht in Widerspruch zu Artikel 24 Abs. 3
steht.

(2) Von der Österreichischen Kontrollbank-
Aktiengesellschaft und der Bank von Brasilien in
ihrer Eigenschaft als öffentliches Finanzierungsin-
stitut gewährte Anleihen und Kredite sind wie
von der Österreichischen oder der Brasilianischen
Regierung gewährte Anleihen oder Kredite zu
behandeln. Die von diesen Anleihen oder Kre-
diten anfallenden Zinsen sind gemäß Artikel 11
Abs. 3 lit. a zu besteuern. Österreich wird zwecks
Entlastung von der Doppelbesteuerung Artikel 23
Absatz 4 und 5 anwenden.

(3) Falls Brasilien nach der Unterzeichnung
dieses Abkommens bei der Gewinnermittlung
einer in Brasilien ansässigen Gesellschaft den Ab-
zug von Lizenzgebühren im Sinne des Artikels 12
Absatz 3 zuläßt, die von dieser Gesellschaft an
eine Person gezahlt werden, die in einem dritten,
nicht in Lateinamerika gelegenen Staat ansässig ist
und die mindestens 50 Prozent des stimmberech-
tigten Kapitals der in Brasilien ansässigen Gesell-
schaft besitzt, so kommt ein gleicher Abzug unter
gleichen Bedingungen auch einer in Brasilien an-
sässigen Gesellschaft zu, die Lizenzgebühren an
eine in Österreich ansässige Person zahlt. Es be-
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steht Übereinstimmung, daß die gegenwärtige
Rechtslage in Brasilien bezüglich der Nichtabzugs-
fähigkeit der vorstehend angeführten Lizenzge-
bühren nicht im Widerspruch mit Artikel 24
Abs. 4 des Abkommens steht.

(4) Bezüglich des Artikels 13 Abs. 3 besteht
Übereinstimmung, daß ein Vertragstaat kein
Recht zur Besteuerung von Gewinnen hat, die
von einer im anderen Vertragstaat ansässigen
Person bezogen werden, sofern solche Gewinne
aus der Veräußerung von Aktien oder Anteilen
einer im erstgenannten Staat nicht ansässigen Ge-
sellschaft stammen.

(5) Die brasilianische Steuer auf überhöhte
Überweisungen findet keine Anwendung auf
überwiesene Einkünfte, die 12 vom Hundert des
in der Zentralbank von Brasilien eingetragenen
Kapitals nicht übersteigen.

Für Zwecke der Ermittlung des der brasiliani-
schen Steuer für überhöhte Überweisungen unter-
liegenden Betrages, ist die brasilianische Steuer auf
Dividenden und Lizenzgebühren ab Beginn des
fünften nach dem Inkrafttreten des Abkommens
folgenden Jahres mit 25 vom Hundert anzu-
setzen.

(6) Falls Brasilien eine Vermögensteuer einführt,
werden die beiden Vertragstaaten Verhandlungen
über alle Bestimmungen betreffend die Ver-
mögensbesteuerung aufnehmen.

Geschehen zu Wien, am 24. Mai 1975
in zwei Ausfertigungen in deutscher und portu-
giesischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich :

gez. Androsch e. h.

Für die Föderative Republik Brasilien :

gez. Simonsen e. h.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Rati-
fikationsurkunde wurde am 1. Juli 1976 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Artikel 28
Absatz 2 am 1. Juli 1976 in Kraft getreten.
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BUNDESGESETZBLATT
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Jahrgang 1976 Ausgegeben am 30. November 1976 183. Stück

632. Verordnung: Änderung der Verordnung zur Durchführung des Abgabenverwaltungs-
organisationsgesetzes

6 3 3 . Verordnung: Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der
Föderativen Republik Brasilien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

6 3 4 . Verordnung: Pauschbesteuerung von vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmern

6 3 2 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 27. Oktober 1976, mit der
die Verordnung zur Durchführung des
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes ge-

ändert wird

Auf Grund des § 14 Abs. 7 des Abgaben-
verwaltungsorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 18/
1975, wird verordnet:

Artikel I

Der § 2 der Verordnung des Bundesministers
für Finanzen vom 11. Jänner 1975, BGBl. Nr. 54,
zur Durchführung des Abgabenverwaltungs-
organisationsgesetzes hat zu lauten:

„§ 2. (1) Die Zuständigkeit zur Vornahme
von Abfertigungen als Abgangs- oder Bestim-
mungszollamt im Verfahren nach dem Zoll-
abkommen vom 15. Jänner 1959, BGBl. Nr. 92/
1960, über den internationalen Warentransport
mit Carnets TIR wird auf die Zollämter erster
Klasse beschränkt. Die Zuständigkeit zur Vor-
nahme von Abfertigungen als Durchgangszollamt
in diesem Verfahren wird auf die Zollämter
erster Klasse und folgende Zollämter zweiter
Klasse beschränkt:

a) Im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland:
Grametten, Rattersdorf-Liebing, Heiligen-
kreuz

b) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Oberösterreich:
Wullowitz

c) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Salzburg:
Steinpaß

d) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Steiermark:
Radkersburg

e) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Kärnten :

Rabenstein, Seebergsattel, Loibltunnel,
Wurzenpaß

f) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Tirol:

Pinswang.

(2) Die Zuständigkeit zur Vornahme von Ab-
fertigungen als Abgangszollstelle, Bestimmungs-
zollstelle oder Grenzübergangsstelle im gemein-
schaftlichen Versandverfahren nach dem Abkom-
men vom 30. November 1972, BGBl. Nr. 599/
1973, zwischen der Republik Österreich und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur An-
wendung der Bestimmungen über das gemein-
schaftliche Versandverfahren wird auf die Zoll-
ämter erster Klasse und folgende Zollämter
zweiter Klasse beschränkt:

a) Im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Oberösterreich :

Hanging, Wullowitz

b) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Salzburg:

Hangendenstein, Oberndorf, Steinpaß

c) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Kärnten:
Rabenstein,. Loibltunnel, Wurzenpaß

d) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Tirol:

Pinswang, Vils.

(3) Die Zuständigkeit zur Erteilung von Be-
stätigungen nach dem Abkommen vom 11. Juni
1975, BGBl. Nr. 180/1976, zwischen der Repu-
blik Österreich und der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft zur Vereinfachung der
Förmlichkeiten im Warenverkehr zwischen der
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